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Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der 
Klimaregion Rhein-Voreifel 
in Kooperation mit der  
Verbraucherzentrale NRW im 
Rathaus Bornheim, Raum 901, 
am 17. August 2017,
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Haupt- und Finanzausschuss
Dienstag, 05.09.2017, 18 Uhr

Kinder- und Jugendparlament
Donnerstag, 07.09.2017, 18 Uhr

Sport- und Kulturausschuss
Dienstag, 12.09.2017, 18 Uhr 

Umweltausschuss 
Mittwoch, 13.09.2017, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 14.09.2017, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern nicht ein anderer 
Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, Rathaus-
straße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet unter   
www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Bornheim geht auf Reisen 
Tagestour nach Marburg

Die Tagestour „Bornheim geht 
auf Reisen“ führt dieses Jahr 
nach Marburg. Am Samstag, 
21. Oktober 2017, starten die 
Busse um 7.30 Uhr am Born-
heimer Rathaus; nach einer 
Fahrt von drei Stunden werden 
die Bornheimer in der Mar-
burger Stadthalle empfangen. 
Im Preis von 35 Euro enthal-

ten sind die Fahrt im komfor-
tablen Reisebus und eine von 
drei Stadtführungen, zwischen 
denen die Teilnehmer wählen. 
Anmeldungen nimmt das Rei-
sebüro Lais, Peter-Hausmann-
Platz 1 in Bornheim (neben der 
Post im Edeka-Center) unter 
02222/1031 oder reisebuero-
lais@t-online.de entgegen. 

Öffentliche Bekanntmachung der 
12. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Stadt Bornheim in der Ortschaft  
Roisdorf; Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 
den nachfolgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 
Abs. 8 BauGB die Aufstellung der 12. Änderung des Flächennut-
zungsplanes. Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Roisdorf zwischen 
Bonner Straße, Widdiger Weg, Bahntrasse der Deutschen Bahn und 
Siegburger Str. / Schumacherstraße.“

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungsbereich 
grob darstellt, wird hingewiesen. Der vorstehende Beschluss wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Bornheim, den 26.07.2017
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
des Bebauungsplans Ro 17  
in der Ortschaft Roisdorf;  

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 
den nachfolgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat beschließt gemäß § 2 BauGB, das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Ro 17 in der Ortschaft Bornheim erneut einzu-
leiten. Das Plangebiet liegt zwischen Bonner Straße, Widdiger Weg, 
Bahntrasse der Deutschen Bahn und Siegburger Str. / Schumacher-
straße.“

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Planbereich grob 
darstellt, wird hingewiesen. Der vorstehende Beschluss wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Bornheim, den 26.07.2017
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

GESUCHT

WAHLHELFERWAHLHELFER
FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL 2017

AM 24. SEPTEMBER

ANMELDUNG & INFOS:

· in Raum 257 im 
 Bornheimer Rathaus

· unter 02222/945-179

· per E-Mail an:
 wahlbuero@stadt-bornheim.de

Sie möchten aktiv zum Gelingen der Wahl beitragen?
Sie sind selbst wahlberechtigt?
Sie haben am 24. September 2017 noch nichts vor?

Gesucht werden Ehrenamtliche, die in einem Wahllokal 
im Stadtgebiet oder im Briefwahlvorstand mithelfen.

Jeder Wahlhelfer erhält ein Erfrischungsgeld von 35,- €.

www.bornheim.de/rathaus/wahlenabstimmungen 

www.bundeswahlleiter.de

Mehr Infos auch unter: 

Feuerwerke zum Jubiläum
Phantasialand wird 50

Das Ordnungsamt der Stadt 
Bornheim informiert die Bür-
ger – insbesondere der nörd-
lichen Stadtteile Walberberg, 
Merten, Rösberg und Sech-
tem: Das Phantasialand in 
Brühl feiert in diesem Jahr 
sein 50-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass werden 
auf dem Gelände des Phanta-
sialands noch an zwei Sams-
tagen, 5. und 19. August, pro-
fessionelle Feuerwerke ge-
zündet. Dazu hat die Stadt 

Brühl jeweils von 23:30 bis 
24 Uhr eine Genehmigung er-
teilt. 
Die Feuerwerke werden durch 
ein beauftragtes Fachunter-
nehmen abgebrannt und wur-
den im Vorfeld mit der zu-
ständigen Genehmigungsbe-
hörde abgestimmt. In diesem 
Zusammenhang kann es zu 
nächtlichen Ruhestörungen 
kommen, für die jedoch Aus-
nahmegenehmigungen vorlie-
gen.
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Amtliche Bekanntmachungen

Stadt Bornheim Bürgerinformation

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bekanntmachung
Az.: 54.1-1.2-(3.5)-2

Wasserrechtliches gehobenes Erlaubnisverfahren gem. §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
für die Förderung von Grundwasser der Wasserwerk Dirmerzheim GbR am Standort Dirmerzheim

Die Wasserwerk Dirmerzheim GbR hat gemäß §§ 8 ff. und 15 WHG die Ertei-
lung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für zwanzig Jahre sowie 
die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 17 WHG für die Förderung von 
Grundwasser in einer Menge bis zu 29.100.000 m³/a beantragt, um es als 
Trink- und Brauchwasser zu verwenden.

Die Förderung soll mittels 12 bestehender Tiefbrunnen D 32, D 33, D 35 bis D 
39 und D 43 bis D 47 auf den Grundstücken 

durchgeführt werden. 

Die beantragte maximale Entnahmemenge beträgt 5.500 m³/h -115.100 m³/d 
- 29.100.000 m³/a. Die Förderung findet vollumfänglich aus dem Förderhori-
zont 8 (Hauptkiesserie) statt.

Zurzeit besteht für die Grundwasserförderung am Standort Dirmerzheim eine 
wasserrechtliche gehobene Erlaubnis in Höhe von 33.500.000 m³/a, die bis 
zum 31.12.2017 befristet ist. 

Für die Förderung von Grundwasser von mehr als 10.000.000 m³/a besteht 
nach § 3 b und Anlage 1 Nr. 13.3.1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 in der derzeit gel-
tenden Fassung die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Für die beantragte Grundwasserförderung wird daher nach dem UVPG 
in Verbindung mit Artikel 3 der Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/
EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Der An-
tragsteller hat hierzu gem. § 6 UVPG eine Umweltverträglichkeitsstudie vorge-
legt. In der Umweltverträglichkeitsstudie hat der Antragsteller das Vorhaben 
vorgestellt und die durch das Vorhaben zu erwartenden Umweltauswirkun-
gen sowie den Untersuchungsraum und die Wirkungsintensität sowie mögli-
che Betroffenheiten von Schutzgütern beschrieben. 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens wird im Rahmen des 
gehobenen Erlaubnisverfahrens und des in diesem Zusammenhang ebenfalls 

gestellten Antrages auf Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 17 WHG un-
ter Berücksichtigung der Bewertung der bei der Umweltverträglichkeitsprü-
fung festgestellten Umweltauswirkungen der Vorhaben durchgeführt. Durch 
die Offenlage der Antragsunterlagen erfolgt gleichzeitig die Anhörung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 9 Abs. 1 UV-
PG.

Die Antragsunterlagen, bestehend aus dem Antrag auf Erteilung der gehobe-
nen wasserrechtlichen Erlaubnis und den dazugehörigen Erläuterungen und 
Plänen (Zeichnungen, Nachweisungen und Beschreibungen) sowie der Um-
weltverträglichkeitsstudie, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens des 
Unternehmens ergeben, liegen gemäß § 9 UVPG in Verbindung mit § 73 Abs. 
3 bis 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG NRW) – in der zurzeit gel-
tenden Fassung – einen Monat lang in den Kommunen Kerpen, Erftstadt, Wei-
lerswist, Bornheim, Brühl, Swisttal, Zülpich, Euskirchen, Alfter, Rheinbach, 
Meckenheim, Grafschaft (Rheinland-Pfalz), Nörvenich, Wachtberg, in denen 
sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken kann, und zwar in der Zeit von 
Dienstag, den 15.08.2017, bis Donnerstag, den 14.09.2017, einschließlich bei 
der Stadt Bornheim, Amt 7 – Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, Zimmer 
407, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.

Gleichzeitig wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Born-
heim unter www.stadtverwaltung-bornheim.de/rathaus/amtsblatt veröffent-
licht. Die Unterlagen werden parallel gem. § 27 a VwVfG NRW, d.h. mit Beginn 
der Offenlage bis zum Ende der Einwendungsfrist auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Köln unter: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/ 
verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/dimerzheim/index.html

zugänglich gemacht. Maßgeblich ist der Inhalt der zur Einsichtnahme bei den 
oben genannten Kommunen ausliegenden Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch die Vorhaben berührt werden, kann bis spätes-
tens zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist, d.h. bis zum Donnerstag, 
den 28.09.2017, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Bornheim, Amt 
7 – Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, Zimmer 407, Rathausstr. 2, 53332 
Bornheim, oder bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 
Köln, Einwendungen erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 
73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, können nach § 73 Abs. 
4 Satz 5 VwVfG innerhalb der vorgenannten Frist, d.h. bis zum Donnerstag, 
den 28.09.2017, Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, dass aus der Ein-
wendung oder der Stellungnahme zumindest der geltend gemachte Belang 
und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die Einwendung unterschrie-
ben und mit einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Einwendun-
gen ohne diesen Mindestgehalt sind unbeachtlich. Die Einwendungen werden 
an den Antragssteller weitergegeben. Auf Verlangen der jeweiligen Einwen-
der/innen wird deren Namen und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit diese 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig gegen den Antrag 
erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW sowie die Stellungnahmen 
der Behörden zu dem Plan mit dem Träger der Vorhaben, den Behörden, den 
Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnah-
men abgegeben haben, erörtert. 

Zur Erörterung der gegen den oben genannten Antrag gegebenenfalls abgege-
benen Stellungnahmen der beteiligten Behörden, sonstigen Stellen und Ver-
einigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW sowie der privaten Einwen-
dungen findet am Dienstag, den 17.10.2017, um 10.00 Uhr, in der Bezirksre-
gierung Köln, Raum H 200 – Plenarsaal, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, der 
Erörterungstermin statt. 

Die Teilnahme ist jedem, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
freigestellt. Verspätete Einwendungen sind ausgeschlossen und bleiben bei 
der Erörterung unberücksichtigt. 

Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, können sich durch 
einen Bevollmächtigten im Termin vertreten lassen. Dieser hat seine Bevoll-
mächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei 
Ausbleiben eines Beteiligten (Betroffenen) auch ohne ihn verhandelt werden 
kann und dass das Anhörungsverfahren mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet ist.

Der Erörterungstermin ist nach § 73 Absatz 6 VwVfG NRW in Verbindung mit 
§ 68 VwVfG NRW nicht öffentlich. Die Teilnahmeberechtigten werden gebe-
ten, rechtzeitig zum Erörterungstermin zu erscheinen und sich am Eingang mit 
einem amtlichen Ausweisdokument auszuweisen. Teilnahmeberechtigte, die 
sich vertreten lassen, werden außerdem gebeten, eine schriftliche Vollmacht 
auszustellen, die von den bevollmächtigten Personen vorzulegen ist. Teilnah-
meberechtigt für den Erörterungstermin sind der Träger des Vorhabens, die 
Behörden und Träger öffentlicher Belange, die Betroffenen und diejenigen 
Personen, die Einwendungen erhoben haben.

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Verfahren können 
bis zum Ablauf der Auslegungsfrist bei der für das Verfahren zuständigen Be-
zirksregierung Köln angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermittlung an-
geforderter Informationen bzw. Beantwortung gestellter Fragen unberührt 
bleibt. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen und die Teil-
nahme an dem Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehen, 
können nicht erstattet werden.

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Verfah-
rens durch die Bezirksregierung Köln entschieden. Die Zustellung der Ent-
scheidung an die Einwender/innen und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Köln, den 27.07.2017
Bezirksregierung Köln
als Obere Wasserbehörde
Im Auftrag gez. Vesper

Brunnen Gemarkung Flur Flurstück

D32 Dirmerzheim 6 62

D33 Dirmerzheim 6 4

D35 Dirmerzheim 6 27

D36 Dirmerzheim 2 126

D37 Dirmerzheim 2 126

D38 Dirmerzheim 6 62

D39 Dirmerzheim 6 62

D43 Dirmerzheim 6 62

D44 Dirmerzheim 2 126

D45 Dirmerzheim 2 72 und 126

D46 Dirmerzheim 1 62

D47 Dirmerzheim 1 64


